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Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021/2022  
Beratung im RPA am 26.09.2022 der Stadt Herten 

Handlungsfeld: Finanzen 
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Empfehlung 
wird nicht um-
gesetzt, weil... 

1 Haushalts-
situation 52 / 61 

Die Altersstruktur der im HIB 
bilanzierten Gebäude ist zu-
meist alt. Hinzu kommt ein er-
heblicher Investitions- und In-
standhaltungsstau. Dies birgt 
erhöhte Risiken zukünftiger 
Belastungen. Mit Umsetzung 
der im Wirtschaftsplan 2022 
des HIB geplanten Investitio-
nen kann das Gebäudevermö-
gen erheblich verbessert und 
Risiken vorgebeugt werden. 

Schulden und hohe Reinves-
titionsbedarfe begrenzen ak-
tuelle und zukünftige Gestal-
tungsmöglichkeiten und kön-
nen dem Grundsatz der Ge-
nerationengerechtigkeit wi-
dersprechen. Je niedriger 
sie ausfallen, desto größer 
sind die Handlungsspiel-
räume der Haushaltswirt-
schaft einer 
Kommune. 

Die Stadt Herten sollte in Zusam-
menarbeit mit dem HIB ihren ak-
tuellen und zukünftigen Flächen- 
bzw. Gebäudebedarf regelmäßig 
überprüfen und hierbei die demo-
grafische Entwicklung berück-
sichtigen. Nicht mehr benötigte 
Gebäude sollten - soweit möglich 
- aufgegeben und veräußert wer-
den. Hierauf sollte die Stadt 
ebenso hinwirken, wenn der zu 
erwartende Sanierungsbedarf in 
keinem wirtschaftlichen Verhält-
nis zum anschließenden Gebäu-
debestand steht. 

Der HIB arbeitet daran, 
nicht mehr benötigte 
Gebäude(teile) zurück-
zubauen, zu veräußern 
oder zu vermieten. An 
einigen Stellen ist dies 
in der Vergangenheit 
gut gelungen (z.B. Eli-
sabethschule, Bürger-
haus Süd). In manchen 
Fällen haben sich neue 
oder Nachfolgenutzun-
gen ergeben (z.B. Ro-
tationsschule). 

  

2 Haushalts- 
steuerung 62 / 64 

Den Entscheidungsträgern 
der Stadt Herten in Politik und 
Verwaltung liegen die wesent-
lichen Informationen zur Steu-
erung der Haushaltswirtschaft 
und zur Entwicklung der HSP-
Maßnahmen vor. Positiv her-
vorzuheben ist das installierte 
Berichtswesen, insbesondere 
zum Kredit- und Zinsmanage-
ment. Optimierungsmöglich-
keiten bestehen durch ergän-
zende unterjährige Berichte 
zur Entwicklung der städti-
schen Investitionen. 

Darüber hinaus sollte der 
Bürgermeister sowie der 
Kämmerer den Verwaltungs-
vorstand und die politischen 
Entscheidungsträger über 
den Stand der Haushaltsbe-
wirtschaftung und über die 
voraussichtliche Entwicklung 
bis zum Ende 
des Haushaltsjahres infor-
mieren. Die Entscheidungs-
träger müssen in der Lage 
sein, rechtzeitig 
Maßnahmen zu ergreifen, 
wenn Ziele der Haushaltspla-
nung gefährdet sind. 

Die Stadt Herten sollte in ihren 
Controlling-Berichten an den Rat 
auch über den Stand der Investi-
tionsvorhaben informieren. 

 

Die Empfehlung wird zum HH-
Jahr 2023 umgesetzt. Das un-
terjährige Finanzberichtswesen 
wird um Informationen zu den 
investiven Ein- und Auszahlun-
gen ergänzt.  
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3 Haushalts- 
steuerung 64 / 67 

Steigende Aufwendungen, 
insbesondere im Bereich der 
Sozialleistungen belasten zu-
nehmend den Haushalt. Wei-
tere umfassende Konsolidie-
rungsanstrengungen sind un-
abdingbar, um zukünftig einen 
nachhaltig ausgeglichenen 
Haushalt zu erzielen und die 
gem. § 75 Abs. 6 GO NRW 
verbotene Überschuldung zu 
überwinden. 

Eine Kommune hat nach § 
75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW 
ihre Haushaltswirtschaft so 
zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung ih-
rer Aufgaben gesichert ist. In-
sofern ist es für sie eine 
dauernde Aufgabe, ihre fi-
nanzielle Leistungskraft und 
den Umfang ihres Aufgaben-
bestandes in Einklang zu 
bringen. Eine Kommune 
sollte daher durch (Konsoli-
dierungs-)Maßnahmen ihren 
Haushalt entlasten. So kann 
sie eigene Handlungsspiel-
räume langfristig erhalten o-
der wiedererlangen. 

Die Stadt Herten sollte gemein-
sam mit der Politik ein gesamt-
städtisches Steuerungssystem 
entwickeln, in dem strategische 
(Konsolidierungs-)Ziele für den 
Konzern Stadt Herten formuliert 
werden. Die Stadt sollte die mög-
lichen Handlungsfelder für den 
weiteren Konsolidierungsweg an 
diesem Zielsystem ausrichten. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  

4 Haushalts- 
steuerung 67 / 72

Der Stadt Herten gelingt es 
bei mehr als der Hälfte ihrer 
Investitionsvorhaben nicht, 
diese wie geplant umzuset-
zen. Dies trifft auch auf Inves-
titionen in das Gebäudever-
mögen zu, die im Wirtschafts-
plan des HIB abgebildet wer-
den. Die Transparenz, die der 
Haushalts- bzw. Wirtschafts-
plan bezüglich der voraus-
sichtlich zu leistenden Aus-
zahlungen für investive Maß-
nahmen bietet, ist daher ein-
geschränkt. 

Eine Kommune sollte ihre 
Aufwendungen sowie ihre 
Ein- und Auszahlungen in ih-
rer voraussichtlich dem 
Haushaltsjahr zuzurechnen-
den Höhe planen. Die jeweili-
gen Ansätze sollten Kommu-
nen sorgfältig schätzen, so-
weit sie sie nicht errechnen 
können. Diese allgemeinen 
Planungsgrundsätze sind in 
§ 11 Abs. 1 KomHVO NRW 
geregelt. Eine Kommune 
kann Aufwendungen im Er-
gebnisplan und Auszahlun-
gen im Finanzplan unter be-
stimmten Voraussetzungen 
auf das nachfolgende Haus-
haltsjahr übertragen (Er-
mächtigungsübertragung). 
Hierdurch können sich 
die Haushaltsansätze erhö-
hen. 
Nach § 22 Abs. 1 KomHVO 
NRW hat eine Kommune 
Grundsätze über Art, Umfang 

Politik und Verwaltung der Stadt 
Herten sollten darauf hinwirken, 
in den Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen investive Auszah-
lungen nur dann zu veranschla-
gen, wenn sie im Planungszeit-
raum realistisch und zahlungs-
wirksam zu erwarten sind. 

 

Die Verwaltung schlägt dies für 
die kommenden Haushalts- 
und Wirtschaftsplanberatungen 
vor. 
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und Dauer der Ermächti-
gungsübertragungen zu re-
geln. 

5 Haushalts- 
steuerung 72 / 73

Der Stadt Herten fehlt derzeit 
ein Gesamtüberblick über 
mögliche Förderprogramme 
und förderfähige Bau- und Un-
terhaltungsmaßnahmen in der 
Kernverwaltung sowie den ei-
genbetriebsähnlichen Einrich-
tungen. Dies erschwert die 
Koordinierung und Abstim-
mung von fachübergreifenden 
Fördermaßnahmen. 

Eine Kommune sollte strate-
gische Festlegungen haben, 
die eine erfolgreiche Förder-
mittelakquise unterstützen. 
Dazu sollte sie die Fördermit-
telrecherche standardisiert im 
Prozess der Planung von Un-
terhaltungs- und Investitions-
maßnahmen vorsehen. Sie 
sollte einen Überblick über 
mögliche Förderungen haben 
und verschiedene Quellen 
zur Fördermittelrecherche 
nutzen. Zudem sollte sie ei-
nen Überblick über die för-
derfähigen Maßnahmen der 
eigenen Verwaltung haben, 
um diese bei Bedarf zu kom-
binieren. 

Die Stadt Herten sollte sich einen 
Überblick über mögliche Förde-
rungen und förderfähige Bau- 
und Unterhaltungsmaßnahmen 
der eigenen Verwaltung ver-
schaffen. 

 

Die Einrichtung eines Förder-
mittelmanagements wird mit 
der Neukonzeptionierung des 
Zentralen Controllings geprüft. 

 

6 Haushalts- 
steuerung 73 / 74 

Das etablierte zentrale Förder 
controlling ermöglicht eine 
den gesamten Planungszeit-
raum umfassende Kontrolle 
der Förderprojekte. Die För-
derakte ist bereits weitgehend 
digitalisiert.  Das Konzept zur 
Geschäftsprozessoptimierung 
des Fördermittelcontrollings 
steht nur im Entwurf zu einem 
veralteten Arbeitsstand (2019) 
zur Verfügung. Das im Kon-
zept bereits enthaltene Be-
richtswesen unterliegt keiner 
Regelmäßigkeit. 

Die Rückforderung von För-
dermitteln sollte eine Kom-
mune vermeiden, indem sie 
die Förderbestimmungen und 
Auflagen aus dem Förderbe-
scheid umsetzt. Dazu sollte 
sie ein Fördercontrolling 
etablieren, das auch nach 
Projektabschluss die Einhal-
tung der Förderbedingungen 
gewährleistet und Entschei-
dungsträger anlassbezogen 
über die Förderprojekte infor-
miert. 

Die Stadt Herten sollte das im 
Entwurf vorliegende Konzept 
zum Fördercontrolling auf einen 
aktuellen Stand bringen und Poli-
tik und Verwaltungsspitze zur 
Entscheidung vorlegen. Auf die-
ser Grundlage sollte die Stadt 
Herten ein regelmäßiges Be-
richtswesen zum Fördermittel-
controlling installieren. 

 

Der Ausbau des Fördermittel-
controllings wird mit der Neu-
konzeptionierung des Zentra-
len Controllings geprüft. 
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1 Beteiligun-
gen 91 / 92 

Die Organisation des Beteili-
gungsmanagements ent-
spricht überwiegend den An-
forderungen, die sich aus dem 
Beteiligungsportfolio der Stadt 
Herten ergeben. Einzelne As-
pekte sind noch optimierbar. 

Das Beteiligungsmanage-
ment sollte ein umfassendes 
Management der relevanten 
Daten der Beteiligungen be-
treiben. Hierzu zählen u.a. 
grundlegende Unterneh-
mensdaten der Beteiligun-
gen, Wirtschaftspläne, Jah-
resabschlüsse sowie Sit-
zungsvorlagen und Nieder-
schriften der Gremiensitzun-
gen. Die Daten sollten zentral 
und digital vorgehalten wer-
den, um steuerungsrele-
vante Informationen kurzfris-
tig bereitstellen zu können. 
Die Datenvorhaltung ist eine 
Voraussetzung für ein funkti-
onierendes Beteiligungsma-
nagement. 

Dem Beteiligungsmanagement 
der Stadt Herten sollten die Ein-
ladungen und Niederschriften der 
Sitzungen der Beteiligungen au-
tomatisch zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
 
Die Stadt Herten sollte auch die 
Jahresabschlüsse der Beteiligun-
gen mit einer Anteilsquote unter 
zehn Prozent vorhalten. 

Die Jahresabschlüsse 
der Kleinstbeteiligun-
gen werden bereits ab 
dem Jahr 2019 vorge-
halten.  

Eine gemeinsame Datenplatt-
form wird eingerichtet und 
künftig als Austauschmedium 
der Beteiligungen mit dem Be-
teiligungsmanagement genutzt. 
 
 

 

2 Beteiligun-
gen 94 / 95 

Die Unterstützung der Vertre-
terinnen und Vertreter in den 
Gremien entspricht teilweise 
den Anforderungen, die sich 
aus dem Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Herten erge-
ben. 

 
 

Aufgrund der unterschiedlichen 
Sparten der Beteiligungen und 
des unterschiedlichen Vorwis-
sens der anderen Gremienmit-
glieder ist es sinnvoll, den Gremi-
envertreterinnen und –vertretern 
Unterstützung zu bieten. Über 
Stellungnahmen und Beschluss-
empfehlungen kann sicherge-
stellt werden, dass diese die 
Sicht der Verwaltung kennen und 
es kann auf Ratsbeschlüsse und 
Leitlinien verwiesen werden. 

 

Die Betreuung der Gremienver-
treterinnen und –vertreter wird 
zwischen der Hertener Beteili-
gungsgesellschaft und dem 
Beteiligungsmanagement der 
Stadt Herten neu konzeptio-
niert. 
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1 IT-Profil 106 / 
107 

Das IT-Betriebsmodell bietet 
der Stadt Herten keine hinrei-
chende Grundlage für eine 
wirtschaftliche IT-Bereitstel-
lung. Zudem ist die interne IT-
Steuerung risikobehaftet, da 
sie nicht ausreichend formali-
siert ist und Steuerungsmög-
lichkeiten ungenutzt bleiben. 

 

Die Stadt Herten sollte eine sys-
tematische IT-Steuerung an zent-
raler Stelle implementieren. In 
diesem Zusammenhang sollte 
sie ihre strategische Ausrichtung 
formal in einer verbindlichen IT-
Strategie abbilden. Um eine hin-
reichende Steuerungswirkung zu 
erzielen, sollte die Stadt Herten 
zudem konzernintern bei der 
Hertener Stadtwerke GmbH auf 
eine transparentere Leistungsab-
rechnung hinwirken. 

 

Die Stelle „IT-Strategie“ wird 
ausgeschrieben. Eine Verlage-
rung der Stelle zum Hauptamt 
wird geprüft, um eine bessere 
Verzahnung mit den Abteilun-
gen Organisation und Interne 
Logistik zu realisieren.  

 

2 IT-Kosten 107 / 
111 

Die IT-Kosten der Stadt Her-
ten sind hoch und wesentlich 
durch die Kosten für die Leis-
tungen des konzerninternen 
IT-Dienstleisters geprägt. 
Durch die fehlende Kosten-
transparenz besteht das Ri-
siko, dass die IT-Kosten nicht 
angemessen sind. 

Die IT-Kosten einer Kom-
mune sollten das Ergebnis 
eines gezielten Steuerungs-
prozesses sein. Sie hängen 
vom gewählten IT-Betriebs-
modell und der Wirksamkeit 
der IT-Steuerung ab. Die 
Höhe der IT-Kosten sollte 
eine Korrelation zu den in 
Anspruch genommenen Leis-
tungen bzw. den auszustat-
tenden IT-Arbeitsplätzen er-
kennen lassen. Je höher die 
IT-Kosten ausfallen, desto 
höher ist der Anspruch, den 
dadurch erzielten Nutzen 
nachzuweisen. 

Die Stadt Herten sollte bei ihrem 
IT-Dienstleister auf eine transpa-
rentere Leistungsabrechnung 
hinwirken und auf dieser Grund-
lage mögliche Kostentreiber 
identifizieren. 

 

Das Abrechnungssystem wird 
gemeinsam mit den Hertener 
Stadtwerken analysiert. 
 

 

3 Digitalisie-
rung 

114 / 
116 

Die fehlende strategische 
Grundlage zur digitalen Trans-
formation der Stadt Herten 
verhindert ein systematisches 
Vorgehen. Dadurch ist der 
langfristige Erfolg der digitalen 
Transformation der Verwal-
tung gefährdet 

‐ Verantwortung, Funktion, 
Weisungsbefugnisse 

‐ Strategie 
‐ Verbindliche Roadmap 
‐ Einbindung der Beschäf-

tigten 
sind auszuarbeiten 

Die Stadt Herten sollte die Ver-
antwortlichkeit und Aufgaben im 
Zusammenhang mit der digitalen 
Transformation verbindlich regeln 
und eine Koordination der einzel-
nen Digitalisierungsaktivitäten si-
cherstellen. Weiterhin sollte sie 
zeitnah eine Digitalisierungsstra-
tegie verabschieden. Daraus ab-
geleitet sollte sie ihre Einzelpro-
jekte der Digitalisierung in einer 
Roadmap festlegen. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  
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4 Digitalisie-
rung 

116 / 
118 

Die Stadt Herten erfüllt noch 
nicht alle rechtlichen Anforde-
rungen des EGovG. Im Hin-
blick auf die Anforderungen 
des OZG ist die Projektpla-
nung der Stadt Herten noch 
nicht hinreichend konkretisiert 
und formalisiert. Dadurch be-
steht das Risiko, dass dessen 
Umsetzung nicht vollständig 
und/oder nicht fristgerecht er-
folgt sowie das Potenzial für 
interne Prozesse nicht ausge-
schöpft werden kann. 

Wesentliche Aspekte der 
Umsetzung sind: 
‐ Eröffnung eines elektroni-

schen Zugangs 
‐ De-Mail-Zugang 
‐ Online-Angebot auf der 

Homepage 
‐ Elektronische Bezahlmög-

lichkeiten E-Payment 
‐ Elektronische Rechnun-

gen 
‐ Roadmap OZG 

Die Stadt Herten sollte ihr On-
line-Angebot noch stärker darauf 
ausrichten, strukturierte Datens-
ätze zu erhalten, um diese medi-
enbruchfrei verarbeiten zu kön-
nen. Zudem sollte sie die Mög-
lichkeit einer elektronischen Be-
zahlung bereitstellen. Auf Basis 
der bisherigen Erfahrungen und 
der bestehenden Rahmenbedin-
gungen sollte die Stadt Herten 
darüber hinaus eine verbindlich 
terminierte Umsetzungsplanung 
für die OZG-Leistungen fest-
schreiben. 

 
Der Empfehlung wird gefolgt, 
sofern die einzelnen Aspekte 
noch nicht umgesetzt sind. 

 

5 Digitalisie-
rung 

119 / 
121 

Der Prozess zur Rechnungs-
bearbeitung der Stadt Herten 
wird sehr gut durch die IT un-
terstützt. Dennoch bestehen 
konkrete Optimierungsan-
sätze. 

 

Die Stadt Herten sollte den Scan-
Prozess verbindlich und einheit-
lich regeln. Darüber hinaus sollte 
sie prüfen, ob und inwiefern eine 
Schnittstelle für einen Datenaus-
tausch und –abgleich zwischen 
Bestellung und Rechnungsaus-
zahlung realisierbar ist. 

 

Der Scan-Prozess ist hausweit 
einheitlich geregelt. Ein Ab-
gleich zwischen Bestellung und 
Rechnungsauszahlung stellt 
ein Thema der Buchhaltungs-
software SAP und nicht des 
Rechnungsworkflows dar, da 
dieser nur den Genehmigungs-
prozess der Rechnungen ver-
bunden mit einem digitalen Ar-
chiv der Rechnungsbelege ab-
bildet. 

 

6 Digitale Initi-
ative 

121 / 
122 

Die Stadt Herten ist für die 
nächsten Schritte der digitalen 
Transformation nicht gut vor-
bereitet. Die Defizite in der in-
ternen Steuerung und strate-
gischen Festlegungen gefähr-
den ein zielgerichtetes Han-
deln. 

Eine Kommune sollte darauf 
abzielen, in allen Bereichen 
der Verwaltung zeitnah elekt-
ronische Akten (E-Akten) als 
Grundlage für eine medien-
bruchfreie Verwaltungsarbeit 
vorzuhalten. Um dies zu er-
reichen, sollten Kommunen 
gegenwärtig mindestens 
schon  
- die technischen Vorausset-
zungen für ein verwaltungs-
weites Dokumentenmanage-
ment (Schnittstellen und Do-

Die Stadt Herten sollte sicherstel-
len, dass die Voraussetzungen 
für ein verwaltungsweites Doku-
mentenmanagement geschaffen 
werden. Die Bedarfe aller Orga-
nisationseinheiten sollten abge-
deckt werden. Zudem sollte die 
Stadt Herten für die Einführung 
der verwaltungsweiten Software 
einen Projektplan aufsetzen. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  
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kumentenmanagementsys-
tem bzw. -module) geschaf-
fen haben,  
- die E-Akte in einzelnen Be-
reichen der Verwaltung pilot-
weise eingeführt haben und  
- einen Projektplan für die 
Einführung der E-Akte in den 
übrigen Verwaltungs-berei-
chen besitzen.  
 
Darüber hinaus sollte eine 
Kommune einzelne interne 
und externe Verwaltungs-
leistungen bereits medien-
bruchfrei erstellen. 

7 
Prozess-
manage-
ment 

123 / 
125 

Die Stadt Herten betreibt kein 
systematisches Prozessma-
nagement und wird daher den 
Anforderungen an die digitale 
Transformation noch nicht ge-
recht. 

 

Die Stadt Herten sollte ein syste-
matisches Prozessmanagement 
aufbauen, um die digitale Trans-
formation nicht zu gefährden. Sie 
sollte eine verbindliche, verwal-
tungsweite Strategie für das Pro-
zessmanagement formal be-
schließen und Zuständigkeiten 
sowie Verantwortlichkeiten ver-
bindlich regeln. Auf dieser 
Grundlage sollte sie ihre Verwal-
tungsprozesse identifizieren und 
priorisieren. Darüber hinaus 
sollte sie den erforderlichen Per-
sonalbedarf bemessen und die 
Aufgabe des Prozessmanage-
ments konsequent in die Stellen-
beschreibungen aufnehmen. Da-
mit erhobene Prozesse einheit-
lich und anforderungsgerecht do-
kumentiert werden können, sollte 
die Stadt Herten entsprechende 
Vorgaben machen. 

 

Der Empfehlung wird gefolgt.  
Die Anschaffung eines Fach-
verfahrens nach der vom Land 
empfohlenen Notation BPMN 
2.0 ist vorgesehen.  

 

8 IT-Sicher-
heit 

126 / 
127 

Die Stadt Herten weist erheb-
liche konzeptionelle Defizite 
im Bereich der IT-Sicherheit 
auf. 

Die technische Infrastruktur 
und der konzeptionelle Rah-
men müssen dem Schutzbe-
darf der zu verarbeitenden 
Daten und den strategischen 

Die Stadt Herten sollte sicherstel-
len, dass alle vereinbarten und 
notwendigen Maßnahmen zur 
Betriebs- und Datensicherheit 
durch den Dienstleister ergriffen 

 
Erfolgt nach Besetzung der 
Stelle „IT-Strategie“ in der 
Kommune.  
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Vorgaben gerecht werden. 
Dies bedingt, dass sich eine 
Kommune mit möglichen 
Notfallszenarien und dessen 
Folgen auseinandersetzt. 
Auch für potentielle System-
ausfälle und Datenverluste 
muss sie verbindliche Vorga-
ben für die operative IT und 
die verschiedenen Anwen-
dergruppen machen. 

worden sind. Sie sollte zeitnah 
und unter enger Begleitung der 
Behördenleitung eine IT-Sicher-
heitsleitlinie erstellen und regel-
mäßig fortschreiben. Zudem 
sollte die Stadt Herten ein Not-
fallkonzept erarbeiten. 

9 
Örtliche 
Rechnungs-
prüfung 

128 / 
130 

Die Rahmenbedingungen für 
die örtliche Rechnungsprü-
fung der Stadt Herten lassen 
keine hinreichende Prüfung 
der IT zu. Auch die übrigen 
Prüfhandlungen könnten 
durch gezielte IT-Unterstüt-
zung effizienter erfolgen. 

Wesentliche Aspekte sind 
‐ Interne oder externe per-

sonelle Ressourcen 
‐ IT-gestützte Prüfungen 
‐ Fachkompetenz in de 

ÖRP 

Die Stadt Herten sollte eine örtli-
che IT-Prüfung aufbauen und 
ihre Handlungsfähigkeit durch 
entsprechende Stellenanteile und 
fachspezifische Fortbildungen si-
cherstellen. Insbesondere sollte 
sie ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung der Anwendungsprüfung ge-
mäß §104 Gemeindeordnung 
NRW nachkommen. Zudem 
sollte sie der örtlichen Rech-
nungsprüfung Fachverfahren be-
reitstellen, um prüfungsrelevante 
Datensätze digital verfügbar und 
auswertbar zu machen. 

  

Die örtliche IT-
Prüfung ist erst 
mit dem 2. 
NKFWG zum 
01.01.2019 in § 
104 GO NRW 
verankert wor-
den. Bislang ist 
keine der Ver-
gleichskommu-
nen in der Lage, 
systematische 
IT-Prüfungen in 
der ÖRP zu ge-
währleisten. Es 
gibt Bestrebun-
gen, die Aufgabe 
der örtlichen An-
wendungsprü-
fung künftig inter-
kommunal zu er-
ledigen, da nicht 
in jeder Kom-
mune Ressour-
cen hierfür vor-
gehalten werden 
können. 
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10 
IT an Schu-
len 

131 / 
134 

Die Stadt Herten hat einen 
systematischen Steuerungs-
prozess für die IT-Ausstattung 
ihrer Schulen implementiert. 
Risiken bestehen durch eine 
fehlende Medienentwicklungs-
planung. Zudem bestehen 
konkrete Optimierungsan-
sätze, um einen sachgerech-
ten Austausch zwischen den 
Beteiligten sicherzustellen. 

 

Die gpaNRW bestärkt die Stadt 
Herten darin, im Jahr 2022 einen 
Medienentwicklungsplan zu ver-
abschieden. Sie sollte als verant-
wortlicher Schulträger die Einhal-
tung der Sicherheitsmaßnahmen 
bei den Stadtwerken Herten 
GmbH überprüfen. Zudem sollte 
sie sicherstellen, dass die Ver-
einbarungen zwischen dem Amt 
für schulische Bildung und Sport 
und den Schulen mit den ge-
samtstrategischen IT-Überlegun-
gen vereinbar sind und zu die-
sem Zweck bei Bedarf die IT-Or-
ganisationseinheit in die Pro-
zesse einbinden. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  

Handlungsfeld: Bauaufsicht 
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1 Baugeneh-
migung 141 

Die Stadt Herten hat alle Be-
bauungspläne auf ihrer Home-
page hinterlegt. Diese können 
von Bauinteressierten online 
eingesehen werden. Die 
gpaNRW sieht hier noch eine 
Optimierungsmöglichkeit. 

 

Im Zuge der Digitalisierung sollte 
in Herten überlegt werden, ob 
und wie die Übersichtskarte mit 
den einzelnen Bebauungsplänen 
„verlinkt“ werden kann. Für den 
Bürger bzw. den Interessierten 
wird die Handhabung dadurch er-
leichtert. 
 

 

 
Wird geprüft. Der städtische In-
ternetauftritt befindet sich aktu-
ell im relaunch. Der Internet-
auftritt der Bauaufsicht wird im 
Zuge der Gesamtüberarbeitung 
des städtischen Internetauftritts 
ausgebaut. 
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2 Baugeneh-
migung 

142 - 
144 

Die Bauaufsicht der Stadt 
Herten ist gut organisiert. Sie 
bietet bei den von der 
gpaNRW betrachteten Aspek-
ten der Rechtmäßigkeit keine 
rechtlichen Ansatzpunkte. 
Kleinere Ergänzungen können 
zusätzlich helfen, die Recht-
mäßigkeit des Verwaltungs-
handelns zu belegen. 

 

Die Bauordnung der Stadt Herten 
sollte getroffene Ermessensent-
scheidung zentral dokumentie-
ren, um den Gleichbehandlungs-
grundsatz bei allen Ermes-
sensausübungen dauerhaft ge-
währleisten zu können. 
 
Die Stadt Herten sollte in einem 
nächsten Schritt prüfen, wie sie 
die Informationsgrundlagen für 
die Ausübung von Ermessenent-
scheidungen in der Fachsoftware 
hinterlegen kann, um das Erfah-
rungswissen zu sichern. 
 
Die Stadt Herten sollte die erho-
benen Gebühren ermitteln und 
den Aufwandsdeckungsgrad für 
die Baugenehmigungen berech-
nen mit dem Ziel, die Belastung 
des allgemeinen Haushaltes zu 
reduzieren. 
 
Das Bauordnungsamt sollte wei-
terhin den Austausch mit dem 
Kreis Recklinghausen und den 
übrigen kreisangehörigen Kom-
munen suchen, um gemeinsam 
die Höhe der geltenden Rah-
mensätze unter Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkten zu hinter-
fragen. So können ggf. notwen-
dige Anpassungen kreisweit ein-
heitlich umgesetzt werden. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  

3 Baugeneh-
migung 

144 / 
145 

Die Stadt Herten nutzt für die 
sichere und einheitliche Sach-
bearbeitung von einfachen 
und normalen Genehmigungs-
verfahren verpflichtend 
Checklisten aus der Fachsoft-
ware. Durch den Abbau von 
Medienbrüchen stehen noch 

 

Die Stadt Herten sollte die Bear-
beitung der Bauanträge nach der 
Aktualisierung der Fachsoftware 
in 2022 vollständig über die ein-
gesetzte Fachsoftware abwi-
ckeln, um Parallelarbeiten zu ver-
meiden. 

 Der Empfehlung wird gefolgt  
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Optimierungsansätze zur Ver-
fügung. 

4 Baugeneh-
migung 

148 / 
150 

Der Prozess des einfachen 
Baugenehmigungsverfahrens 
in Herten ist aufgrund des feh-
lenden durchgängigen Einsat-
zes der Fachsoftware und der 
rudimentären Digitalisierung 
der Fachakten noch ausbau-
fähig 

 

Die Stadt Herten sollte mit Au-
genmerk auf geänderte Rahmen-
bedingungen durch die Umset-
zung der Digitalisierung ihre Pro-
zessabläufe regelmäßig überprü-
fen, um Optimierungsmöglichkei-
ten erkennen und umsetzen zu 
können. 

 Der Empfehlung wird gefolgt  

5 Baugeneh-
migung 150 

Die Stadt Herten hat die An-
forderungen von Stellungnah-
men gut organisiert. Der Zeit-
punkt der Einholung der Stel-
lungnahmen ist so gewählt, 
dass die Bearbeitungsdauer 
so gering wie möglich ausfällt. 

 

Mit dem Update der Fachsoft-
ware sollten die eingeholten bau-
aufsichtsrechtlichen Stellungnah-
men auch jeweils nach intern und 
extern eingeholte Stellungnah-
men erfasst und ausgewertet 
werden, damit die Analysemög-
lichkeit für die Steuerung verbes-
sert werden kann. 

 

Die Empfehlung wird geprüft. 
Wenn die Fachsoftware diese 
Auswertung ermöglicht, wird 
der Empfehlung gefolgt. 

 

6 Baugeneh-
migung 

150 / 
151  

Die Stadt Herten setzt eine 
fachspezifische Software zur 
Bearbeitung der Bauanträge 
ein. Die Möglichkeiten einer 
elektronischen Unterstützung 
des Baugenehmigungspro-
zesses nutzt sie noch einge-
schränkt. Es ist geplant, im 
Jahr 2022 eine elektronische 
Antragsannahme und -bear-
beitung einzuführen. 

 

Die Stadt Herten sollte die Pla-
nung zur Digitalisierung des Bau-
antragsverfahrens und des Pa-
pieraktenarchivs zeitnah voran-
treiben. So kann sie das Geneh-
migungsverfahren weiter optimie-
ren und Bauanträge vollständig 
medienbruchfrei digital bearbei-
ten und archivieren. 
 
Alle Vorgänge der Bauaufsicht in 
der Stadt Herten sollten nach ei-
nem einheitlichen Aktenplan bzw. 
einer einheitlichen Systematik in 
die neue Software und das noch 
fehlenden Dokumentenmanage-
ment integriert werden. Die ein-
zupflegenden Informationen zum 
Vorgang sollten nach einheitli-
chen Vorgaben vorgenommen 
werden, damit sie z. B. auch von 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  
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Vertretungskräften leicht aufge-
funden werden können. 

7 Baugeneh-
migung 

152 - 
154 

Durch einen verringerten Per-
sonaleinsatz positioniert sich 
die Stadt Herten im Jahr 2020 
bei der Fallbelastung je Voll-
zeit-Stelle im Mittelfeld der 
Vergleichskommunen. Eine 
hohe Fluktuation wirkt sich be-
lastend auf die Arbeitssitua-
tion in der Bauaufsicht aus. 
Der Anteil der unerledigten 
Bauanträge steigt an und liegt 
interkommunal auf hohem Ni-
veau. 

Grundsätzlich sollte eine 
Kommune auf veränderte 
Rahmenbedingungen, wie z. 
B. die Veränderung der zu 
bearbeitenden Fälle, reagie-
ren. Bei sinkenden Antrags-
zahlen sollte sie dem Per-so-
nal ggf. andere Aufgaben zu-
weisen. Wenn die Antrags-
zahlen ansteigen, sollte sie 
die Perso-nalbelastung nach-
halten, um bei drohender 
Überlastung ggf. weiteres 
Personal unterstützend ein-
setzen oder z. B. ablauforga-
nisatorisch reagieren zu kön-
nen. 

Die absehbare Altersfluktuation 
sollte die Stadt Herten in ihrer 
Personalplanung bereits jetzt be-
rücksichtigen. So sollten frühzei-
tig geeignete Fachkräfte ange-
worben oder ausgebildet werden, 
damit der Wissenstransfer durch 
die erfahrenen Fachkräfte ge-
währleistet ist. 
 
Die Bauaufsicht Herten sollte 
zum Ausbau des Wissensmana-
gements zukünftig ein Handbuch 
mit Standards, Prozessen und 
Vorgaben zum Verfahren „Bau-
aufsicht“ erarbeiten. Um Schnitt-
stellen zu reduzieren, sollten 
diese definierten Prozesse und 
Informationen in der aktualisier-
ten Software abgebildet bzw. hin-
terlegt werden. 
 
Die Stadt Herten sollte zukünftig 
die hier dargestellten Personal-
kennzahlen fortschreiben. Bei ei-
nem anhaltenden Trend der Zu-
nahme der unerledigten Bauan-
träge sollten gegensteuernde 
Maßnahmen ergriffen werden, 
um eine Überlastung auszu-
schließen.  

Die Empfehlung ist um-
gesetzt. Für 2022 

wurde eine Inspekto-
renanwärterin einge-
stellt. Für das Jahr 

2023 wird Ende 2022 
eine Ausschreibung 

veröffentlicht. 
Es haben Gespräche 
mit dem Personalamt 
zum Wissenstransfer in 
der unteren Denkmal-
behörde stattgefunden. 

  

8 Baugeneh-
migung 

155 / 
156 

Die Corona-Pandemie hat die 
Arbeitsweise in der Bauauf-
sicht verändert. Durch flexible 
Präsenzzeiten vor Ort und im 
Homeoffice konnten die Stan-
dards gehalten werden. Nach 
Angaben der Stadt Herten ha-
ben während der Pandemie 

 

Im Gesamtkontext der Digitalisie-
rung der Verwaltung sollte das 
Bauaufsichtsamt der Stadt Her-
ten den Einsatz von Laptops er-
örtern. Das Fachverfahren 
könnte damit auch im Außen-
dienst eingesetzt und die Vor-
gänge sofort direkt im System 

 
Die Empfehlung wird im Zuge 
kommender Ersatzbeschaffun-
gen sukzessive umgesetzt. 
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die Anfragen ohne „zählbare“ 
Anträge stark zugenommen. 

ohne Medienbruch bearbeitet 
werden. Der Einsatz von privaten 
Endgeräten könnte damit im 
Homeoffice entfallen und somit 
die Einsatzsicherheit erhöhen. 

9 Baugeneh-
migung 

156 -
158 

Die Stadt Herten bietet nur 
geringe Möglichkeiten, sich 
umfangreich zum Thema 
Bauen zu informieren. Dies 
könnte ein Grund für die im in-
terkommunalen Vergleich 
überdurchschnittlich vielen ab-
gelehnten Bauanträge sein. 
Eine explizit ausgewiesene 
Bauberatung ist in der Stadt 
Herten nicht vorhanden. Diese 
erfolgt auf Nachfrage über die 
zuständigen Sachbearbeiter. 

 

Die Stadt Herten sollte die gebil-
dete Kennzahl zu den Anteilen 
der Ablehnungen weiter fort-
schreiben und analysieren. Die 
Kennzahl „Anteil zurückgenom-
mener Bauanträge an den Bau-
anträgen“ sollte sie in das zu-
künftige Controlling aufnehmen. 
 
Mit gegensteuernde Maßnah-
men, wie z.B. dem anvisierten in-
formativen Internetauftritt mit ei-
nem breiten Informationsange-
bot, sollten die Anteile der erfolg-
losen Anträge reduziert werden. 
 
Die Stadt Herten sollte die Stel-
lenanteile der Bauberatung in der 
Bauaufsicht zukünftig erheben 
und analysieren, insbesondere 
vor dem Hintergrund der geplan-
ten separaten Bauberatung in-
nerhalb des Amtes. 

 

Die Empfehlung wird geprüft. 
Wenn die neue Software diese 
Auswertung zulässt, wird der 

Empfehlung gefolgt 
 
 
 
 

Der Empfehlung wird gefolgt. 
Der Internetauftritt der Bauauf-
sicht wird im Zuge der Gesamt-
überarbeitung des städtischen 

Internetauftritts ausgebaut.  
 
 
 

 
 
 
 

Die Empfehlung wird geprüft. 

 

10 Baugeneh-
migung 

158 / 
161 

Die Stadt Herten belegt bei 
der Gesamtlaufzeit im einfa-
chen wie auch im normalen 
Genehmigungsverfahren im 
interkommunalen Vergleich 
den Minimalwert. Durch die 
nur rudimentär eingesetzte 
Software mussten die Laufzei-
ten aufwendig ermittelt wer-
den. 

Die Orientierungsgröße für 
eine durchschnittliche Ge-
samtlaufzeit in Höhe von 
zwölf Wochen (= 84 Kalen-
dertage) sollte eine Kom-
mune ab dem 01. Januar 
20191 bei den Bauanträgen 
nach Antragseingang nicht 
überschreiten. 

Die Stadt Herten sollte die Aktua-
lisierung der Fachsoftware nut-
zen, um das Controlling der Lauf-
zeiten zu verbessern. Erfasst und 
ausgewertet werden sollten min-
destens die im Bericht dargestell-
ten Grund- und Kennzahlen. 
Hierzu gehören ebenso die Ge-
samtlaufzeiten und die „Netto-
Laufzeit“ im Genehmigungsver-
fahren, getrennt nach einfachem 
und normalen Verfahren. 

 Der Empfehlung wird gefolgt.  
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11 Baugeneh-
migung 

161 - 
163 

Die Stadt Herten kann die 
Leistungen der Bauaufsicht 
noch nicht anhand von aussa-
gefähigen und steuerungsre-
levanten Kennzahlen messen 
und transparent darstellen. Es 
fehlen derzeit noch Auswer-
tungsmöglichkeiten über die 
Fachsoftware und ein standar-
disiertes Berichtswesen. 

 

Die Bauaufsicht der Stadt Herten 
sollte das Update der Fachsoft-
ware dazu nutzen, das gesamte 
Bauverfahren, die dazugehörigen 
Dokumente und die skizzierten 
Auswertungsmöglichkeiten zu 
hinterlegen. Dazu sollten fall-
übergreifende Auswertungen der 
Daten, zum Beispiel bezogen auf 
die Laufzeiten, angelegt und ein 
regelmäßiges Berichtswesen für 
das Controlling installiert werden, 
um den Bereich auf aussagekräf-
tiger Basis steuern zu können. 
 
Die Stadt Herten sollte das Con-
trolling im Aufgabengebiet Bau-
aufsicht zukünftig mit steue-
rungsrelevante Kennzahlen aus-
bauen. Diese sollten mindestens 
jährlich ausgewertet und in ei-
nem standardisierten Bericht dar-
stellt werden, um auf Verände-
rungen angemessen reagieren 
zu können. 
 
Die Finanz- und Falldaten sollten 
vom Bauordnungsamt zukünftig 
so aufbereitet werden, dass 
diese durchgängig zu den einzel-
nen Fallarten (Anträge, Stellung-
nahmen, Bescheide, Ablehnun-
gen, Klagen, etc.) und insgesamt 
vorliegen. Dazu sollte die zukünf-
tig aktualisierte Fachsoftware ge-
nutzt und bei Bedarf darauf aus-
gerichtet werden. So kann die 
konkrete Ursachenanalyse für 
Veränderungen optimiert werden.

 

Die Empfehlung wird im Zuge 
der Aktualisierung der Fach-
software und der Ausbildung 
eines neuen Systemadminist-
rators sukzessive umgesetzt. 
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1 Verkehrsflä-
chen 

170 - 
172 

Die Stadt Herten verfügt über 
wesentliche Informationen zur 
Erhaltung der Verkehrsflä-
chen. Optimierungspotenzial 
stellt sich mit Blick auf die nur 
pauschal veranschlagten Auf-
wendungen und Investitionen 
dar. Aktuelle Zustandserfas-
sungen liegen vor. 

Eine Kommune muss die für 
die Steuerung erforderlichen 
Informationen wie Flächen 
und Finanzdaten verwal-
tungsweit einheitlich und ak-
tuell vorliegen haben. 

Die Stadt Herten sollte zukünftig 
die Nutzungsdauern in der Ge-
wichtung nach Flächenanteilen 
bemessen und darauf basierend 
fortschreiben. 
 
Die Erhaltungsaufwendungen 
und die Auszahlungen für Investi-
tionen sollten im Steuerungsinte-
resse künftig differenzierter ge-
bucht werden. 

 

Die Empfehlung kann aus tech-
nischer Sicht in Teilen aller-
dings erst mittelfristig  umge-
setzt werden. 
Voraussetzung ist die Anschaf-
fung neue gemeinsame Stra-
ßen- und Grün-Datenbank 
(Dez.4/ZBH) Umsetzung frü-
hestens 2024. 
 

 

2 Straßenda-
tenbank 

172 / 
173 

Die Stadt Herten verwaltet die 
Daten und Informationen für 
die Erhaltung ihrer Straßen in 
Teilen in ihrer Straßendaten-
bank. Es fehlen Verknüpfun-
gen zur Anlagenbuchhaltung. 

Die Straßendatenbank bildet 
die wesentliche Vorausset-
zung, um die Erhaltung der 
Verkehrsflä-chen systema-
tisch und nachhaltig zu steu-
ern. Um die Straßendaten-
bank im Sinne eines Erhal-
tungsmanagements nutzen 
zu können, bedarf es neben 
dem Aufbau mit den wesent-
lichen In-formationen zu den 
Flächen auch einer regelmä-
ßigen Pflege und Fortschrei-
bung der Daten. 

Der in der Straßendatenbank ge-
pflegte Datenpool sollte um die 
zurzeit noch nicht integrierten 
Daten (Aufbau-, Erhaltungs- und 
Verkehrsdaten) der Verkehrsflä-
chen erweitert werden. Wobei 
dann auch weitere Verwaltungs-
einheiten, wie die Verkehrspla-
nung, Zugriffsberechtigungen zur 
gemeinsamen Nutzung erhalten 
sollten. 

 Wird befürwortet.  

3 Kostenrech-
nung 

173 / 
174 

Die Stadt Herten verzichtet 
bislang im Verkehrsflächen-
management darauf, eine dif-
ferenzierte Kostenrechnung 
einzusetzen. 

 

Die Stadt Herten sollte für die 
Verkehrsflächen eine Kosten-
rechnung einführen, um so den 
vollständigen Ressourceneinsatz 
transparent und differenziert ab-
bilden zu können. 

 Diese Anregung wird geprüft. 
  

4 Controlling 174 / 
175 

Um die Ziele der Verkehrssi-
cherheit und des Substanzer-
halts zu erreichen, nimmt die 
Stadt Herten regelmäßig eine 
Zustandserfassung und –be-
wertung (ZEB) ihrer Verkehrs-
flächen vor. Diese ist Grund-
lage für die Fortschreibung 
des Straßen- und Wegekon-
zeptes.  Bisher arbeitet die 

Eine Kommune sollte eine 
Gesamtstrategie mit Zielvor-
gaben zur Erhaltung und Er-
neuerung ihrer Verkehrsflä-
chen formulieren. Die Leit-
ziele wie Verkehrssicherheit, 
Leistungsfähigkeit/ Befahr-
barkeit, Substanzerhalt und 
Umweltverträglichkeit erge-

Die die Stadt Herten sollte ihre 
strategischen Zielvorgaben kon-
kretisieren und diese durch 
Kennzahlen messbar machen, 
z.B. 
Der Anteil der Flächen in den Zu-
standsklassen 4 und 5 soll 15 
Prozent nicht überschreiten. 

 

Der Empfehlung wird gefolgt 
 
Hierdurch kann der Subtanzer-
halt gesichert werden. 
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Stadt noch nicht mit messba-
ren Kennzahlen zur Zielerrei-
chung. 

ben sich aus dem § 9 Stra-
ßen- und Wegegesetz NRW 
(StrWG NRW) in Verbindung 
mit § 75 Abs. 1 GO NRW. 
Diese Leitziele sollte eine 
Kommune individuell konkre-
tisieren. Im Rahmen des ope-
rativen Controllings sollte sie 
die Ziele über Kennzahlen 
messbar machen und steu-
ern. 

5 
Aufbruch-
manage-
ment 

176 - 
179 

Das Aufbruchmanagement 
der Stadt Herten ist nach 
Maßgabe der vorliegenden 
Prozessbeschreibungen be-
reits gut aufgestellt. Es gibt 
aber noch Optimierungsmög-
lichkeiten. Zusätzliche Ver-
besserungen ließen sich mit 
der Aufnahme sämtlicher Ver-
fahrensdokumentationen in 
die Straßendatenbank reali-
sieren. Dies soll nach dem 
evtl. Ankauf einer neuen Soft-
ware erfolgen. 

 

Die Stadt Herten sollte gemein-
sam mit den Vorhabenträgern 
eine Projekt- oder Maßnahmen-
datenbank als ergänzendes Tool 
aufbauen und darüber allen Be-
teiligten die abgestimmten und 
besprochenen Koordinierungs-
planungen zugänglich machen. 
 
Die Stadt Herten sollte das Auf-
bruchmanagement in die Stra-
ßendatenbank integrieren. Durch 
diese Digitalisierung werden die 
Prozesse erleichtert und opti-
miert. Zudem werden in der Stra-
ßendatenbank dadurch weitere 
für ein Erhaltungsmanagement 
relevante Informationen an zent-
raler Stelle gebündelt. 

 

Die Empfehlung wird hinsicht-
lich Aufwand und Ertrag ge-
prüft.  

 
 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung wird geprüft. 
Die technische Umsetzung er-
fordert eine neue gemeinsame 
Straßen- und Grün-Datenbank 
(Dez.4/ZBH) und Schnittstelle 
DB Finanzen. 
 

 

6 Schnittstelle 
zu Finanzen 

179 / 
181 

Finanz- und Verkehrsflächen-
management stimmen sich 
eng ab. Eine noch effizientere 
Zusammenarbeit wird durch 
die bislang fehlende regelmä-
ßige Abstimmung von Anla-
genbuchhaltung und der Stra-
ßendatenbank verhindert. Mit 
der Anschaffung einer neuen 
Straßendatenbanksoftware 
bietet sich die Gelegenheit, 
die Datenstrukturen weiter zu 
verknüpfen. 

 

Die Stadt Herten sollte daten-
technische Verknüpfungen oder 
zumindest gegenseitige Zugriffs-
berechtigungen zwischen der 
Straßendatenbank und der Anla-
genbuchhaltung realisieren, um 
zukünftig identische Datengrund-
lagen zu gewährleisten. 

 

Die Empfehlung wird geprüft. 
Die technische Umsetzung er-
fordert eine neue gemeinsame 
Straßen- und Grün-Datenbank 
(Dez.4/ZBH) und Schnittstelle 
DB Finanzen. 
 
Die mit der Jahresabschluss-
prüfung aktuell beauftragte 
WP-Gesellschaft äußert sich 
dazu kritisch: Den Vorschlag 
der GPA, die Datenbestände 
der Straßendatenbank und der 
Anlagenbuchhaltung zukünftig 
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per Schnittstelle zu verknüpfen, 
verstehen wir – vorbehaltlich 
der IT-seitigen Umsetzung – 
so, daß die GPA von wesentli-
chen Abweichungen zwischen 
den Datenbeständen ausgeht, 
und zwar sowohl hinsichtlich 
des physischen Bestandes als 
auch der Bewertung des Stra-
ßenvermögens, und daher eine 
vollständige Überleitung des 
bisherigen Bestandes der Anla-
genbuchhaltung auf einen ak-
tualisierten Bestand nach Sys-
temwechsel der Straßendaten-
bank empfiehlt. Diese Aufga-
benstellung ist nach unseren 
Erfahrungen mit ähnlich gela-
gerten Projekten bei Mandan-
ten mit den vorhandenen per-
sonellen Ressourcen neben 
dem Tagesgeschäft regelmä-
ßig nicht umsetzbar und erfor-
dert daher die Einschaltung ei-
nes qualifizierten externen 
Dienstleisters. Wir empfehlen 
daher, in solchen Fällen zuerst 
einmal über geeignete Stich-
proben zu ermitteln, ob tat-
sächlich wesentliche Fehler im 
Datenbestand der Anlagen-
buchhaltung vorliegen, die den 
absehbaren hohen Aufwand ei-
nes kompletten Neuaufbaus 
des Datenbestandes rechtferti-
gen. 
 

7 

Erhaltung 
der Ver-
kehrsflä-
chen 

187 - 
189 

Die Datenlage zu Alter und 
Zustand der Verkehrsflächen 
stellt sich widersprüchlich dar. 
Gemessen am Anlagenabnut-
zungsgrad wäre bereits eine 
erhebliche Überalterung im 

 

Die Stadt Herten sollte ihre Anla-
genbuchhaltung im Steuerungs-
interesse differenzierter struktu-
rieren, damit Analysen zu den 
Anlagenabnutzungsgraden auch 

 

Die Empfehlung wird geprüft. 
 
Die Stadt Herten hat für voll 
ausgebaute Straßen im Rah-
men der Vorgaben der NKF-
Abschreibungstabelle (Pos. 
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Verkehrsflächenvermögen an-
zunehmen. Die aktuellen Zu-
standszuordnungen zeigen 
aber ein positiveres Bild. In 
der Konsequenz kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass 
die Bemessung der Abschrei-
bungen mit ihren Auswirkun-
gen auf die Bilanz und Ergeb-
nisrechnung nicht den tat-
sächlichen örtlichen Verhält-
nissen entspricht. 

getrennt nach Straßen und be-
festigten Wirtschaftswegen vor-
genommen werden können. 
 
Die Stadt Herten sollte die Daten 
ihrer Zustandserhebungen im 
Steuerungsinteresse in der Form 
archivieren, dass jederzeit analy-
siert werden kann, ob und wie 
sich die Zustände verändern o-
der bspw. verschlechtern. 
 
Die Stadt Herten sollte überprü-
fen, ob die bilanziell festgelegte 
Gesamtnutzungsdauer tatsäch-
lich den jeweiligen technischen 
Nutzungsdauern entspricht. 

2.10, 30 – 60 Jahre) eine Nut-
zungsdauer von 40 Jahren 
festgelegt. Hierbei wurde der 
Überlegung Rechnung getra-
gen, dass die Verkehrsbelas-
tung des Bestandes tendenziell 
steigt und insbesondere ältere 
Straßen im Bestand baulich 
nicht auf solche Belastungen 
ausgelegt sind, so dass es im 
Sinne einer vorsichtigen Be-
wertung nicht sinnvoll ist, die 
höchstzulässige Nutzungs-
dauer im NKF anzusetzen. 
Prüfungsseitig betrachtet der 
WP solche Überlegungen und 
insbesondere die konsequente 
Anwendung des Vorsichtsprin-
zips für plausibel und geboten. 
Darüber hinaus wird darauf 
hingewiesen, dass durch eine 
Bilanzpolitik mit möglichst lan-
gen Nutzungsdauern zukünf-
tige Entscheidungsspielräume 
für die Durchführung von nut-
zungsdauerverlängernden Sa-
nierungen (§ 36 Abs. 5 
KomHVO) stark eingeschränkt 
werden. Das gilt nicht nur für 
den Gebäudebestand, sondern 
in etwas abgeschwächter Form 
auch für den Straßenbestand. 
 
Die GPA stellt fest, daß bei ei-
ner durchschnittlichen Betrach-
tung des Bestandes das Zu-
stands- bzw. Schadenbild bes-
ser ausfällt als es nach dem 
Abschreibungsverlauf bzw. der 
Restnutzungsdauern zu erwar-
ten wäre. Dies kann in der Tat 
darauf hindeuten, dass eine 
Verlängerung der Nutzungs-
dauern im Rahmen der NKF-
Vorgaben angebracht ist. Es 
wird empfohlen, hierbei zu-
nächst zu prüfen, ob es sich 
um einen „flächendeckenden“ 
Effekt handelt oder ob der 
Durchschnitt dadurch verbes-
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sert wird, dass in den zurück-
liegenden Jahren eine größere 
Anzahl von Straßenzügen im 
Unterhaltungsaufwand in einer 
Art und Weise saniert wurde, 
die seit Inkrafttreten der 
KomHVO 2019 die Vorausset-
zungen einer Investition (nut-
zungsdauerverlängernde Sa-
nierung, § 36 Abs. 5 KomHVO) 
erfüllt hätte. In diesen Konstel-
lationen weicht der Zustand der 
betreffenden Anlagen signifi-
kant vom Abschreibungsverlauf 
ab. Der Wertzuwachs kann 
nachträglich in diesen Fällen 
nicht erfasst werden, eine An-
passung der Restnutzungs-
dauer ist jedoch möglich. Sollte 
stattdessen eine grundsätzli-
che Unterschätzung der Nut-
zungsdauern festgestellt wer-
den, ist eine Verlängerung zu 
prüfen. 
 
 

8 
Verkehrsflä-
chenunter-
haltung 

189 / 
190 

Die Stadt Herten hat im Be-
trachtungszeitraum insgesamt 
hohe Aufwendungen für die 
Unterhaltung ihrer Verkehrs-
flächen eingesetzt. Dies kann 
eine Grundlage für den derzeit 
guten Zustand der Straßen 
sein. 

 

Die Stadt Herten sollte ihre Un-
terhaltungsaufwendungen diffe-
renzierter buchen. Es bieten sich 
bspw. Aufteilungen nach Erhal-
tungsmaßnahmen, Eigen- und 
Fremdleistungen an. 
 
Die Stadt Herten sollte auch an-
hand der Entwicklung der Zu-
standsklassen hinterfragen, ob 
es ihr mit dem jährlichen Unter-
haltungsengagement gelingt, den 
gewünschten Zustand der Ver-
kehrsflächen zu erhalten. 

 

Die Empfehlung wird geprüft. 
Die technische Umsetzung er-
fordert eine neue gemeinsame 
Straßen- und Grün-Datenbank 
(Dez.4/ZBH) und Schnittstelle 
DB Finanzen. Umsetzung frü-
hestens 2024 
 
 
Die Empfehlung wird geprüft. 
Die technische Umsetzung er-
fordert eine neue gemeinsame 
Straßen- und Grün-Datenbank 
(Dez.4/ZBH) und Schnittstelle 
DB Finanzen. Umsetzung frü-
hestens 2024. 
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9 Reinvesti-
tion 

190 / 
191 

Die Reinvestitionen der Stadt 
Herten können mangels diffe-
renzierter Buchungsstrukturen 
nicht konkret analysiert wer-
den. Die zu Orientierung her-
angezogenen Gesamtinvestiti-
onen der Jahre 2016 bis 2019 
zeigen geringe Investitions-
quoten, die zu sinkenden Bi-
lanzwerten führen. Zukunfts-
orientiert plant die Stadt not-
wendige investive Straßen-
baumaßnahmen im ZEB-Kon-
zept. 

 

Die Stadt Herten sollte im Steue-
rungsinteresse auch die jährli-
chen Investitionen differenzierter 
und getrennt nach Neu- und Re-
investitionen verbuchen. 

Im Grundsatz kommt 
die Stadt dieser Emp-
fehlung bereits nach. 
Für die Zeitschiene 
2021-2022 sind im 
ZEB-Konzept bspw. 
sieben investive Stra-
ßenbaumaßnahmen 
vorgesehen. 
 
Aufgrund der sinken-
den Bilanzwerte sollte 
die Stadt Herten bei ih-
ren Maßnahmenpla-
nungen insbesondere 
auch den Reinvestiti-
onsbedarf sachgerecht 
im Fokus behalten. 

  

 

 

 


